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Sehr geehrte Kunden, 

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass unser Brandschutzsystem “Curaflam® Rollit“ aus dem bau-
aufsichtlich zugelassenem Baustoff (Z-19.11-1211) “Curaflam® Intusit“ hergestellt ist und da-
mit gemäß der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR 11/2005) verwendet werden darf.

Die MLAR ist ein Regelwerk der ARGE BAU und beschreibt mögliche Maßnahmen für eine 
fachgerechte Brandschutz – Planung und Ausführung. 
Für diese fachgerechte Abschottung gemäß der MLAR wird ein vom Deutschen Institut für 
Bautechnik zugelassener Dämmschichtbilder vorausgesetzt. Das Curaflam® Rollit, hergestellt 
aus dem Baustoff Curaflam® Intusit, erfüllt durch seine Baustoff-Zulassung diese Vorausset-
zung. 

Anwendungsbeispiele der LAR*:

Für die Durchführung von baulichen Maßnahmen an Wände oder Decken gibt die LAR  
für Rohr- und Kabeldurchführungen einige Regeln auf, die bei der Planung und Installa- 
tion zu beachten sind.

	 -	 Stärke der Leichtbauwände, Massivwände bzw. Decken darf 80 mm nicht unter-	
		  schreiten.
	 -	 Die Erleichterungen der LAR ist anwendbar für einzelne elektrische Leitungen, 		
		  Rohre aus brennbaren Baustoffen und Aluminium sowie Glas bis zum Außendurch-	
		  messer 32 mm und nichtbrennbare Rohre bis zum Außendurchmesser von 160 mm.
	 -	 Innerhalb der Durchführung durch Wände und Decken ist auf brennbare Dämmung 	
		  zu verzichten oder nichtbrennbare Dämmung zu verwenden.
	 -	 Rohrleitungsanlagen für brennbare Flüssigkeiten, brennbare oder brandfördernde 	
		  Gase oder brennbare Stäube müssen einschließlich ihrer Dämmung aus nichtbrenn-	
		  baren Baustoffen bestehen.

* bzw. Leitungsanlagen-Richtlinien der jeweiligen Bundesländer
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Für die Installation nach den genannten Vorgaben gelten für die Rohr- und Kabelsysteme 
folgende Mindestabstände untereinander:

Lichte Abstände bei nicht gedämmten Leitungen:
			 
	 -	 vom Kabel zum Kabel								      
	 -	 vom nichtbrennbaren Rohr zum Kabel
	 -	 vom nichtbrennbaren Rohr zum nichtbrennbaren Rohr 
	 -	 vom Kabel zum brennbaren Rohr
	 -	 vom nichtbrennbaren Rohr zum brennbaren Rohr
		  Mindestabstand = 1x Durchmesser des größeren Rohres/Kabels zueinander

	 -	 vom brennbaren Rohr zum brennbaren Rohr: 
		  Mindestabstand = 5 x Durchmesser des größeren Rohres

				  
Lichte Abstände bei Leitungen mit weiterführender Dämmung:
	
	 -	 nichtbrennbare oder brennbare Dämmung 				  
		  mit Umhüllung aus Stahlblech		  :   50 mm				  
	 -	 brennbarer Dämmung			   : 160 mm

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Leitungsanlagen-Richtlinie* 
11/2005 bzw. dem anhängenden Gutachten. Anwendungsbereiche und besondere Einbau-
varianten von Brandabschottungen, die durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
bzw. Prüfzeugnis zertifiziert sind, haben über die LAR hinaus ihre Gültigkeit.

Mit freundlichen Grüßen
DOYMA GmbH & Co

* bzw. Leitungsanlagen-Richtlinien der jeweiligen Bundesländer
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bau aufs ichtl ich zugelas ---: 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliehe 
Zulassung Nr. Z-19. 11-1211 vom 16. August 2005. Gegenstand ist erstmals am 17. Juni 1998 
allgemein bauaufsichtlieh zugelassen worden. 
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Mit der allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landasbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau­
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden. ist zu beachten, dass diese Saohkunde und Erfahrung auch durch gleich­
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkomrnens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkornrnen vorgelegte gleichwertige Naohweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau­
vorhaben gesetzliCh vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Besoheinigun­
gen. 

4 Die allgemeine bauaulsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter. insbeson­
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen­
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender d.es 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaulsichtlichen Zulassung zur Verfü­
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Vsrfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bau auf sichtliche Zulassung darf mJr vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech­
nik. Texte und ZeiChnungen von Werbesohriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung rnüssen den Hinweis "Vorn Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über" 
setzut,g der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung wird widerruflich elieilt. Die Bestimrnungen der 
allgerneinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbssondera. wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Z33616,10 1.19,11-7B110 
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11 BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung des dämmschichtbilden­

den Baustoffs. "euraflam Intusit", genannt. und seine Verwendung für Bauteile und Sonder­
bauteile, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes geste\lt werden und bei 
denen er für die Einstufung der Bauteile in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 
oder nach DIN EN 13501 erforderlich ist. 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 
1.21 

1.2.2 

12.3 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1"2 

Z336'8"'0 

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines wärmedämmenden Schaums 
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Öffnungen werden durch den sich bildenden 
Schaum ausgefü\lt. 
Der ·Baustoff Curaflam Intusit" (Rohdichte unter 750 kg/m3

) entwickelt dabei keinen 
nannenswerten BlähdrUCk" 
Der dämmschich!bildende Baustoff "Curaflam Intusit" ist ein normalentflammbarBr Baustoff, 
Baustoffklasse DIN 4102-92 nach DIN 4102-1'. 

"Curaflam Intusit" Ist ein elastisch biegsamer Baustoff auf der Basis eines Zweikompo· 
nentengemisChes, der im Wesentlichen aus den bläh/ähigen Substanzen und Bindemittel 
besteht. Aus dem Baustoff dürfen Formteile hergestellt werden" Beliebige Zuschnitte sind 
zuläsSig 

Der Baustoff wird als "Curaflam Intusit", mit 10 % - 20 % Blähgraphit (bezogen auf die Kom­
ponente A. des Bindemittels) hergestellt 

Anwendungsbereich 
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur für solche Anwendungsfälle, bei denen im 
Brandfall der Wärmedurchtritt durch Fugen und Öffnungen zwischen oder im Innern von 
werksmäßig vorgefertigten Elementen feuerwiderstandsfähiger Bauteile und Sonderbauteile 
durch das Aufschäumen des Baustoffs behindert werden $011. 

Diese a\lgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht für die grOßflächige Verwendung des 
Baustoffs als dämmschichtbildendes BrandSChutzsystem auf der Oberfläche von Stahl· 
bauteilen zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile. 
Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtliChen Zulassung bedürfen Bauteile und 
Sonderbauteile. in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuerwider­
standsklasse eines allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnisses oder eine en 
bauaufsichtlichen Zulassung Oe nach Bauprodukt). Die in diesen Nachw' n., alte 
Konstruklionsein:zelheiten bezüglich der Verwendung de. s Baustoffs sind u be .' . n (<:.8, 
bezüglich der erforderlichen Mengen und Mindestdicken)" .!i 

J,' 
Bestimmungen für das BauprOduktpe"tMh •• l",.t\tut 

"-.. lu(B.ntechn~l< 
Eigenschaften und Zusammensetzung ,,~ :\Il 

"Curaflam Intusi!" muss ein elastiSCh biegsamer, unter Hitzeeinwirkung au~ender 
Baustoff sein, der im Wesentlichen aus den blähfähigen SUbstanzen und Bindemittel beste­
hen muss. Die beim Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, hinterlegte Zusammensetzung 
ist einzuhalten" 

Dar Baustoff muss fOlgende Werte - geprüft nach den "Zulassungsgrundsätzen für dämm­
schichtbildende Baustoffe" des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin - einhalten: 

DIN 41D2-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Ba.uteilen; eaustoffe; Begriffe, Anforderungen 
und PrÜfungen 
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"Curaflam Intusit" 

'.- Dichte: 

Gehalt an nichtflüchligen Anteilen: 

- Masseverlust durch Erhitzen: 

Schaumfaktor: 

230 kg/m" bis 700 kg/m3 

98,0 %::; GnfA:;; 100 % 
(geprüft bei 105 oe über 3 Stunden) 

49,0 % ::; MvdE ::; 59,0 % 
(geprilft bei 350 oe über 45 Minuten) 

1,6 bis 3,0 
(geprüft bei 450°C über 25 min mit 
Gewichlsauflage)' 

2.1.3 "Curaflam Intusit" muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe, Baustoff­
klasse DIN 4102-B2' erfüllen. 

2.1.4 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch .Alterung nicht beeinträchtigt 
werden, sind Alterungsprüfungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden, 
durch~ufQhren. Die Ergebnisse dürfen von den bei den Zulassungsprüfungen festgestellten 
Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die Zulassung 
widerrufen werden. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung 
Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2_1 einzuhalten. 

2.2.2 Kennzeichnung 

2.3 

2.3,1 

Z33618.10 

Die Verpackung des Baustoffs muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Übereinstim­
mungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichsn-Verordnungen der Länder 
gekeonnzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen 
nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

Der Baustoff, mindestens jedoch jede Verpackungseinheit des Baustoffs muss mit einem 
Aufdruck oder Aufkleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss: 

- "Curaflam Intusil" 

- ÜbereinstillimungszeichEln (Ü-Zeichen) mit 

- Name des Herst .. llers 

- Zulassungsnummer: Z-19.11-1211 

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle 

- Herstellwerk 

Herstellungsjahr 

normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 41 02-B2 
/J" ~ ..• # ... ' 

~Il VtJl Obereinstimmungsnachweis 
~~ !!16~. 

Allgemeines .,- -I. 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Baustoffs "Curaflam Intu$it" mit I-JZ~"/fibp. 
!;lan dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstell mit Mn ' 
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen ProduktiOtlsko - nd 
einer regalmäßigen FremdOberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Baustoffs nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfOlgen. 

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die FremdOberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine 

Prüfvenahron beim DIBt hinterlegt 
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hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einzuschalten. 
Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteill ist, hat der Hersteller duroh K';mnc 

zeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist \Ion der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem D .. utschen Institut für 
Bautechnik ist zusätZlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produklionskontrolle 

2.3.3 

Z3361$.10 

In jedam Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu­
führan. Unter werkseigener ProduktionSkontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche ÜberwaChung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergQstellten ßauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der 
"Richtlinie für die Überwachung der Herstellung von dämmschichtbild"nden Baustoffen" - in 
der jeweils geltanden Fassung - aufgeführten Maßnahman einschließen. Die Ergebnisse der 
werkseiganen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen 
mindestans folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsrneterials und der Bestandteile 

- Art der Kontrolle oder Prüfung 

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber­
wachung eingeschalteten Überwachung$stelle vorzulegen. Sie sind dem DeutSChen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbahörde auf Verlangen vorzu c 

legen. 
Bei ungenügendem PrOfergebnis sind vorn Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. BauprodUkte, die den Anfo 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit überei 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit leohnisc ög 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung u eltüg I \ 

wiederholen.~ \lJ.'\\\" 

Fremdüberwaohung 'tl",,\.d>':~\.,<\},,'" 
In jedem Herstallwerk ist die werkseigene ProduktionSkontrOlle durch eine elfldülSer"", .d 
wachung regelmäßig zu überprüfen. mindestens jedoch zweimal jährlich. Für die !ill:l~..ff 
rung der Üb"rwachung ist die "Richtlinie für die Überwachung der Herstellung von damm: 
schichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts für BauteChnik in der jeweils geltenden 
Fassung maßgebend. 

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eins Erstprüfung das Baustoffs durChzuführen, sind 
Proben für Prüfungen nach der "Richtlinie für dia Überwachung der Herstellung von dämm" 
schichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu prüfen und können auch Proben für 
StiChprobenprüfungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach 
Abschnitt 2.1 zu erfüllen. Di" Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten 
Überwachungsstelle. 
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu" 
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstella dem 

1.19.11-7S/1() 
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Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustoffs gemäß Abschnitt 2.1.4 hat die fremd über­
wachende Stelle spätestens zu Beginn der Fremdüberwachung Rückstellproben ZU entneh­
men. Die ROckstelIproben sind bei der Prüfstelle auszulagern und nach den in 
Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeiträumen auf Ihre AlterungsbBStändigkeit zu überprüfen. 

3 Bestimmungen für die Ausführung 

3,1 Aus dem Baustoff dürfen Formteile beliebiger Gestalt und Größe (z. B. Dichtungsbänder, 
quaderförmige Elemente) vorgefertigt werden. Dabei erfolgt die Einstellung der unterschied" 
I.ichen Dichten des Baustoffes durch Zugabe definierter Mengen Wasser und Blähgraphit zur 
Grundsubstanz bei der Herstellung. 

3.2 Die Anordnung von "Curaflam Intusit" bzw. daraus hergestellt", Formteile in oder auf Bautei­
len bzw. Fertigelementen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechani­
sche Beschädigungen sichergestellt ist Dazu ist der Baustoff, wenn er parallel zu den Sicht­
flächen der Bauteile eingebaut wird, ggf. entspreChend abzudecken. Diase Deckschichten 
dünen das Schäumvarhalten das Baustoffes nicht behindern; das ist bei den BauteilprOfun­
gen nachzuweisen. 

3.3 Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff hergestellten Bauteilen müssen so vorge­
nommen werden, dass die Materialmenge erhalten bleibt. 

3.4 Der Hersteller des Baustolls muss die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten des 
Baustoffs, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen. 

Proschek 

238618.10 1.19.'11-7IV10 



Baden-Württemberg: 

Elayern; 

Berlin: 

Brandenburg: 

Bremen: 

Hamburg; 

Hassen: 

Mecklenburg-Vorpommarn: 

Niedersachsen: 

Nordrhein-W$$tfalen: 

Rheinland-Pfalz: 

Sa,,~and: 

Sachsen: 

Sachsen-Anhalt: 

SChl".wig-Holstein: 

Thüringen: 

R9chtsgrundlagen fIlr die Erteilung 
allgemeiner bauaufsichtllchar (baurechtlicher) Zulassungen 

nach den Land,sbaY9rdnungen 

Stand: Juni 2010 

§ 18 .und § 21 der Landesbauordnungtar Baden-Württemberg (L60) in der Fassung vom 
5. März .. 2010 (GBI. S. 357) 

Art. 16 und Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (6ayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vorn 
14. August 2007 (ClVBI. S. 588), zuletzt geändert durch Art. 78 Alls. 4 oes Gesetzes vom 
25. Februar 2010 (GVSL S. 66) 

§ 18 und § 21 der Bauordnung ro( Berlin (BauO 91n) vorn 29. Sept"mber 2005 (GVBL S. 495). zuletzt 
geändert durch Art XVII des Clesetzes vom 18. November 2009 (GVBL 5. 674) 

§15 und § 1 S der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung dar Bekanntmachung 
vom 17. September 2008 (OVBI. 15.226), zuletzt geändert durch Art 6 des Gesetzes vom 13, April 
2010 (GVBI. 1/10 NT. 17) 

§ 21 und § 24 der Bremlschen Landesbauordnung (BramLBO) vom 27. März 1995 (Brem.GBL 
$.211), zuletzt geändert durch Art. 3 Satz 1 des Gesetzes vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI. 5. 401) 

§ 20. und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbClVBL 
5. 525), ;wletzt geändert durch Art 8 Geset: ~ur Neuregelung des Hamburgischen Landrechts auf 
dem Gebiet des Naturschutzes und der LaodscMftspflege vom 11. Mai 2010 (HmbClVBL S. 350) 

§ 17 und § 20 Hessische Elauordnoog (HSO) vom 18. Juni 2002 (GVBL I S. 274), zuletzt geändert 
durch Gesetz vorn 15. Dezember 2009 (GVBL I 5. 716) 

§ 18 und § 21 der Lande.bauordnung Mecklenburg.Vorpommern (LBauO M·V) vom 18. Aprtl2006 
(ClVOBL M-V 5.102), zuletzt geändert durch Art. 4 des Clesetzes vom 17, Dezernber 2009 (GVOBL 
M-V S, 729) 

§ 25 und § 27 der Nledersäohsischen Bauordnung (N6auO) In oer Fassung vom 10. f'ebru~r 2003 
(Nds, (lVSI. $.89), l!uletzt geändert durch Art 4 des Gesetzes vom 28, Oktober 2009 (Nds. GVBL 
S.366) 

§ 21 und § 24 der Bauordnung für das Land Nordrhein·Westfalen • LanOesbauordnung. 
(6auO NRW) vom 1. März 2000 (GV. NRW, 5, 256), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. S63, 975) 

§ 19 und § 22 der LandestJauordnung Rh .. inlond-Pfelz (LSauQ) vorn 24. November 1998 (GVBI. 
S. 365), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 (GVBI. S. 358) 

§ 19 und § 22 der LandeSbauordnung tar das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 
(Amtsbl. $. 822), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 2'. November 2007 (AmtsbL 
S. 278) 

§ 18 und § 21 der Sächsischen Bauordnung (SäChSSO) vom 28. Mai 2004 (5ächsGVBI. S .. 200), 
;wletzt gelindert durch Art 2 deo Gese\:!". vorn 13. August 2009 (SächsGVBI, S. 438) 

§ 18 und § 21 der Bauordnung des Landes Sachsen·Anhalt (BauO LSA) vom 20. Dgzember 2005 
(GVBI. LSA S. 769), zuletzt geändert durch § 1 oes Clesetzes vom 16. Dezember 2009 (ClVeL 
LSAS.717) 

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung filr das Land SChleswig·HOISlain (LBO) vom 22. Januar 2009 
(GVOBL 5chl,·H. S.6), zUlet<:t ge~ndert durch Art. 5 des Gesetze. vom 9. März 2010 (GVOBI. S. 
356) 

§ 21 und § 23 der ThOrlnger Bauordnung (ThürBO) vom 16. März 2004 (GVBI. S. 349), zuletzt 
geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (ClVBL S. 592) 
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Muster einer Verordnung über das 
Übereinstimmungszeichen 

(Muster-Übereinstimmungszeichen-.Verordnung -
. MÜZVO)' 
- Fassung Oktober 1997-

I\ufgruml des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordoal: 

§1 

(1) Das Oberainstimmungszeichen jÜ-ZeicheC\) nach § 24 Abs. ~ MaO 
bastel1! aus dem Buchstabe" .,0" und hai folgende Angaoen zu e"thal· 
lone 

1. Name des Herstellers; ZUSätLlich da. He,,,leilwerk, wenn der Name des 
Harsisliers eine eindeutige Zuordrlung des BauproduKts zu dem Herslell­
werk"hicht B.fmög_icht ansteUe des Namens des Hers1tl!\efs genug\ deo/' 
Namo des Vertreib er. des Elaupcodukts mi! der I'.ngahe des Herslell­
we,ks; die Atlgabe des Herstellwerks dar! • .,rschlüsselt errolgen, w€C\n 
sich beim Hers'eUer oder Vertretber und. wenn ein Uber€-ins\;mmuogszer­
tilikat erforderlich ist, bai der Zerlifizlenmgsslelie lind Überwachurogsstel­
le das Herstellwerk jederzeit ·ei"daulig ermilletn Läßl: 

2. Grundlage der Überah,sllmmungsbestätlguI1g: 

a) Kurzbezeichnung der lür das geregelle Bauprodukt Im ·wesenllichen 
maßgebeflden lechnischen flegel, 

b) die Bezeichnung für <>ine allgemein. bauaufsiclltliche Zulassung als 
"Z" und deren Nummer. 

cl die Bezeichnung Ilir ein allgemeines ba"aulsichiiiches PfÜlzeugflis als 
.,P", dessen Nummer und.dle Bezeichnung der Prutstelle ode, 

d) die Bezeichnung für eine ZU5!lmmung im Einzell.!1 als "ZiE" und die 
Behörde. 

3. Die für derl Verwe"dungslweck wesenUichen Merkmale des Baupro­
duMa, 'GWHII sie nicht durch die M\jabe der Kurzbezelchflung cler lech-

i) Oe 'l}erprhchltlng-en tollS tler AiChllknlE' 83/1591EWG OP.'S Rll~lJ~ "am 2::t MalZ \983 utJer e'1t1 
In'Olm;;tIlOll:sverl-ilhre~ au! Il~Af GG~le. der Norme'" l)1'la ~eGt1n.sc!lt~r1 V<,}f~hriftI]'H '!-Au! EG Nt l1M 
5, B, lulalzL gelindel1 durt.'o ,fle Ricnl1m'l!! 91l111}/EG rJes EUfOp:ust.:h"l1 P3Jl':;'1l1(,111', tll1(; dES A~h!'!i 

vom.23. Mtlrz .994 (Abl. EG Nr. t mo S, '.:inl s.ind b(!3 .. :N~1 '~o(den 
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nischen Regel nach Nummer 2 Buchstabe a abschließend bestimmt 
sind. 

4, Die Bezeichnung oder das I?ildzeiche:n der Zertffizienmgsstelle, wenn d.e 
Ein9Chailung e~ner Zertifizie rungsstelle 'Vorge~chrieben ist 

(2) Die ·Angabe" nach Abs. 1 sind Oll! der von dem Buchstaben .Ü· 
u mscNossenen Innenfläche od er in deren unmitte'barer Nähe anzubrin~ 
gen, Der Buchslabe .. 0'" und die Artgaben nach Abs. 1 müssen deutlicf1 
lesbar sein. Der Buchslabe .. 0" muS in seiner Form der folgeooen Abbil­
dung entsprechen: 

• • 

i3) Wird das Ü-Zeicl'e<J "U, einem Beipackzettel, der VerpaiOkung, dem Lie­
ferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angehracht, so darf def 
Buchst.be "Ü" oh"" oder mit einem Tell der Ärl[jatkn nach Absatz 1 
zusät~ic1) au-f dem Bauprodukl angebrach\ werden. 

§2 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft 




